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Ordnungsbehordliche Verordnung
Uber die Aufrechterhaltung der
Offentlichen Sicherheit und Ordnung
Im Gebiet der Gemeinde Lippetal,
Kreis Soest
vom 14.12.1998
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Praambel

Aufgrund der 8 8 27 Abs.1, Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes uber Aufbau und Befugnisse
der Ordnungsbehdrden - Ordnungsbehoérdengesetz (OBG) - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 13.5.1980 (GV NW S. 528 / SGV NW 2060) zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 20.12.1994 (GV NW S. 1115) wird von der Gemeinde Lippetal als oOrtliche
Ordnungsbehoérde gemal Beschluss des Rates der Gemeinde Lippetal vom 14.12.1998
fur das Gebiet der Gemeinde Lippetal folgende Verordnung erlassen und zuletzt gedndert
am 10.03.2008:

8 1 Begriffshestimmungen

(1)

(@)

Verkehrsflachen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem o6ffentlichen Verkehr
dienenden Flachen ohne Rucksicht auf die Eigentumsverhaltnisse.

Zu den Verkehrsflachen gehoren insbesondere Stral3en, Fahrbahnen, Banketten,
Wege, Gehwege, Radwege, Birgersteige, Platze, Seiten-, Rand- und
Sicherheitsstreifen, Boschungen, Rinnen und Graben, Bricken, Unterfihrungen,
Treppen und Rampen vor der Stral3enfront der Hauser, soweit sie nicht eingefriedet
sind.

Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Ricksicht auf die
Eigentumsverhaltnisse insbesondere alle der Allgemeinheit zur Nutzung zur
Verfigung stehenden oder bestimmungsgemal zuganglichen

1. Grin-, Erholungs-, Spiel- und Sportflachen, Schulhdfe, Waldungen, Garten,
Friedhofe, die Uber die Bankette hinausgehenden Wegerander
gemeindeeigener StralRen sowie die Ufer und Boschungen von Gewassern;

2. Ruhebanke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sporteinrichtungen,
Fernsprecheinrichtungen, Wetterschutz- und ahnliche Einrichtungen;

3. Denkmaler und unter Denkmalschutz stehende Baulichkeiten,
Kunstgegenstande, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Beleuchtungs-,
Versorgungs-, Kanalisations-, Entwasserungs-, Katastrophenschutz- und
Baustelleneinrichtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen und
Lichtzeichenanlagen;

§ 2 Allgemeine Verhaltenspflicht

(1)

()

Auf Verkehrsflachen und in Anlagen hat sich jeder so zu verhalten, dass andere nicht
gefahrdet, geschadigt oder mehr als nach den Umstanden unvermeidbar behindert
werden. Die Benutzung der Verkehrsflachen und Anlagen darf nicht vereitelt oder
beschrankt werden.

Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin enthaltenen
Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote nicht der Regelung des Verkehrs im
Sinne der Stral3enverkehrsordnung auf Verkehrsflachen und in Anlagen dienen.
Insoweit ist 8 1 Abs. 2 StVO einschlagig.
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§ 3 Schutz der Verkehrsflachen und Anlagen

(1) Die Anlagen und Verkehrsflachen sind schonend zu behandeln. Sie dirfen nur ihrer
Zweckbestimmung entsprechend genutzt werden. Voribergehende
Nutzungseinschrankungen auf Hinweistafeln sind zu beachten.

(2) Esistinsbesondere untersagt, unbefugt

1. inden Anlagen und auf Verkehrsflachen Straucher und Pflanzen aus dem
Boden zu entfernen, zu beschadigen oder Teile davon abzuschneiden,
abzubrechen, umzuknicken oder sonst wie zu verandern;

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflachen Banke, Tische, Einfriedungen,
Spielgerate, Verkehrszeichen, Stralen- und Hinweisschilder und andere
Einrichtungen zu entfernen, zu versetzen, zu beschadigen oder anders als
bestimmungsgemal zu nutzen;

3. inden Anlagen zu Ubernachten;

4. in den Anlagen und auf Verkehrsflachen, insbesondere auf Grinflachen,
Gegenstande abzustellen oder Materialien zu lagern;

5. die Anlagen zu befahren; dies gilt nicht fir Unterhalts- und Notstandsarbeiten
sowie fur das Befahren mit Kinderfahrzeugen und Fortbewegungsmitteln wie
Krankenfahrstihle, sofern Personen nicht behindert werden;

6. sich nach 20 Uhr auf Spiel- und Sportflachen sowie auf Schulhéfen aufzuhalten;
7. auf Spiel- und Sportflachen sowie auf Schulhéfen Alkohol zu konsumieren;

8.  Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur Sicherung von Verkehrsflachen und
Anlagen unbefugt zu beseitigen, zu beschadigen oder zu verandern sowie
Sperrvorrichtungen zu Uberwinden;

9. Hydranten, StraBenrinnen und Einfluss6ffnungen oder Stral3enkanéle zu
verdecken oder ihre Gebrauchsfahigkeit sonst wie zu beeintrachtigen;

10. gewerbliche Betatigungen, die einer Erlaubnis nach § 55 Abs. 2 GewO
bedtrfen, vor 6ffentlichen Gebauden, insbesondere Kirchen, Schulen und
Friedhofen im Einzugsbereich von Ein- und Ausgangen auszuiiben. Die
Vorschriften des Stral3en- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die
aufgrund dieses Gesetzes ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberihrt.

11. Banketten, Wegerander oder den Pflanzenbewuchs zu vernichten oder
anderweitig zu nutzen.

8 4 Werbung, Wildes Plakatieren

(1) Esistverboten, auf Verkehrsflachen und in Anlagen - insbesondere an Baumen,
Haltestellen und Wartehduschen, Strom- und Ampelschaltkasten, Lichtmasten,
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen, an
Abfallbehaltern und Sammelcontainern und an sonstigen fur diese Zwecke nicht
bestimmten Gegenstanden und Einrichtungen - sowie an den im



(2)

(3)
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Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflachen und Anlagen gelegenen Einfriedungen,
Hauswanden und sonstigen Einrichtungen und Gegenstanden Flugblatter,
Druckschriften, Handzettel, Geschaftsempfehlungen, Veranstaltungshinweise und
sonstiges Werbematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene Werbeflachen
durch Uberkleben, Gbermalen oder in sonstiger Art und Weise zu Gberdecken.

Ebenso ist es untersagt, die in Abs. 1 genannten Flachen, Einrichtungen und
Anlagen zu bemalen, zu besprihen, zu beschriften, zu beschmutzen oder in
sonstiger Weise diese zu verunstalten.

Das Verbot gilt nicht fur von der Gemeinde genehmigte Nutzungen, fur von der
Gemeinde konzessionierte Werbetrager sowie fur bauaufsichtsrechtlich genehmigte
Werbeanlagen. Solche Werbeanlagen dirfen jedoch in der aul3eren Gestaltung nicht
derart vernachlassigt werden, dass sie verunstaltet wirken.

8§ 5 Tiere

(1)

(2)

3)

Haustiere durfen ohne Aufsicht nicht frei herumlaufen. Hunde sind innerhalb im
Zusammenhang bebauter Ortsteile auf 6ffentlichen Stral3en, Wegen und Platzen an
einer zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine zu fihren. Die Anleinpflicht
gilt des weiteren in allen der Allgemeinheit zugénglichen Park-, Garten-, Grin-,
Erholungs- und Sportanlagen, auf dem Gelande von Schulen und Kindergarten
sowie in Verkehrsmitteln.

Aul3erhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile sind Hunde bei Annaherung von
Personen, Zweirddern sowie von Kraftfahrzeugen unverziglich anzuleinen.

Wer auf Verkehrsflachen oder in Anlagen Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, mit
sich fuhrt, hat die durch die Tiere verursachten Verunreinigungen unverzuglich und
schadlos zu beseitigen.

Von den Regelungen in Absatz 1 und 2 ausgenommen sind Blinde und hochgradig
Sehbehinderte, die Blindenhunde mit sich fuhren.

8 6 Verunreinigungsverbot

(1)

Jede Verunreinigung der Verkehrsflachen und Anlagen ist untersagt. Unzulassig ist
insbesondere

1. das Wegwerfen und Zuriicklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas,
Konservendosen oder sonstiger Verpackungsmaterialien sowie von
scharfkantigen, spitzen gleitfahigen oder anderweitig gefahrlichen
Gegenstanden;

2. das Ausschitten jeglicher Schmutz- und Abwasser auf Strafl3en und Anlagen,
wobei die ordnungsgemale Einleitung in die gemeindliche Kanalisation unter
Beachtung der einschlagigen Vorschriften ausgenommen ist;

3. das Reinigen und Waschen von Fahrzeugen, Gefal3en und anderen
Gegenstanden, insbesondere das Reinigen und Abspriihen von Motoren, der
Unterseite von Kraftfahrzeugen oder sonstiger dliger Gegenstande sowie die
Vornahme eines Olwechsels;
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4. das Ablassen und die Einleitung von Ol, Alt6l, Benzin, Benzol oder sonstigen
flissigen, schlammigen und/oder feuergefahrlichen Stoffen auf die StralRe oder
in die Kanalisation. Gleiches gilt fir das Ab- oder Einlassen von Sauren,
saurehaltigen oder giftigen Flissigkeiten. Falls derartige Stoffe durch Unfall
oder aus einem anderen Grunde auslaufen, hat der Verursacher alle
erforderlichen Mal3nahmen zu ergreifen, um ein Eindringen dieser Stoffe in das
Grundwasser oder in die Kanalisation zu verhindern. Dem Ordnungsamt der
Gemeinde Lippetal - auRerhalb der Dienststunden der Polizei - ist zudem sofort
Mitteilung zu machen;

Hat jemand offentliche Verkehrsflachen oder 6ffentliche Anlagen - auch in Austibung
eines Rechts oder einer Befugnis - verunreinigt oder verunreinigen lassen, so muss
er unverzuglich fur die Beseitigung dieses Zustandes sorgen. Insbesondere haben
diejenigen, die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbehalter aufzustellen
und dariiber hinaus in einem Umkreis von 20 m die Rickstande einzusammeln.

Die Absétze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit durch die Verunreinigungen nicht
der offentliche Verkehr erschwert wird und somit § 32 StVO nicht anwendbar ist.

8§ 7 Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen

(1)

(2)

Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und Verkaufswagen in Anlagen ist
verboten.

Ausnahmen kdnnen in Einzelféallen gestattet werden, wenn dies dem o6ffentlichen
Interesse, z.B. zur Deckung des Freizeitbedarfs der Bevolkerung dient.

8§ 8 Kinderspielplatze

(1)

(2)

(3)
(4)

Kinderspielplatze dienen nur der Benutzung durch Kinder bis 14 Jahre, soweit nicht
durch Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist. AuRer Ihnen durfen dort nur
Erziehungsberechtigte und Aufsichtspersonen anwesender Kinder verweilen.

Das Ful3ballspielen auf den Kinderspielplatzen ist verboten, es sei denn, dass hierfur
besondere Flachen ausgewiesen sind.

Der Aufenthalt auf den Kinderspielplatzen ist nur bis 20 Uhr erlaubt.

Auf Kinderspielplatzen durfen Tiere nicht mitgefuhrt werden.

§ 9 Hausnummern

(1)

(2)

Jedes Haus ist vom Eigentimer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit
der dem Grundstick zugeteilten Hausnummer zu versehen; die Hausnummer muss
von der Stral3e erkennbar sein und lesbar erhalten werden.

Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Haupteingang deutlich sichtbar
anzubringen. Liegt der Haupteingang nicht an der Stral3enseite, so ist sie an der zur
Stral3e gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grundstiicks, und zwar an der
dem Haupteingang zunachst liegenden Hauswand anzubringen. Ist ein Vorgarten
vorhanden, der das Wohngebaude zur Straf3e hin verdeckt oder die Hausnummer
nicht erkennen lasst, so ist sie an der an der Einfriedung neben dem Eingangstor
bzw. der Eingangstur zu befestigen, ggf. separat anzubringen.



§ 10 Offentliche Hinweisschilder

(1) Grundstickseigentiimer, Erbbauberechtigte, sonstige dingliche Berechtigte, Niel3-
braucher und Besitzer mussen dulden, dass Zeichen, Aufschriften und sonstige Ein-
richtungen, wie beispielsweise StralRenschilder, Hinweisschilder fur Gas-, Elektrizi-
tats-, Wasserleitungen und andere offentliche Einrichtungen, Vermessungszeichen
und Feuermelder, an den Gebauden und Einfriedungen oder sonst wie auf den
Grundstiicken angebracht, verandert oder ausgebessert werden, wenn dies zur
Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich ist. Der Betroffene ist
vorher zu benachrichtigen.

(2) Esistuntersagt, die in Absatz 1 genannten Zeichen, Aufschriften und sonstigen Ein-
richtungen zu beseitigen, zu verandern oder zu verdecken.

§ 11 Wahrung der Mittagsruhe

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage ist in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
(allgemeine Ruhezeit) jede Tatigkeit untersagt, die mit besonderer Larmentwicklung
verbunden ist und die allgemeine Ruhezeit stéren konnte. Als solche Tatigkeiten
gelten insbesondere
1. der Gebrauch von Rasenméhern und Motorségen,

2. das Holzhacken, Hammern, Sagen, Bohren, Schleifen, Frasen und Schreddern.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf landwirtschaftliche und gewerbliche
Tatigkeiten.

(3) Unter "geschlossener Ortslage” im Sinne des Absatz 1 ist jeder in geschlossener
oder offener Bauweise zusammenhangend bebaute Teil des Gemeindegebietes zu

verstehen, d. h. ein Eindruck von Geschlossenheit und Zusammengehdorigkeit muss
vorliegen.

§ 12 Ausnahme vom Verbot ruhestorender Betatigung wéhrend der Nachtzeit
(1) Vom Verbot der Betéatigungen, die die Nachtruhe (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) zu stéren
geeignet sind, werden folgende Ausnahmen zugelassen:
1. fur die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar bis 2.00 Uhr;
2.  fur die Kirmesveranstaltung ,Lippborger Markt®
a. von Samstag auf Sonntag bis 2.00 Uhr
b. von Sonntag auf Montag bis 1.00 Uhr
c. von Dienstag auf Mittwoch 1.00 Uhr
3.  fur die Schutzenfesttage in den Ortsteilen Lippborg, Herzfeld, Oestinghausen,
Hovestadt, Schoneberg, Hultrop, Brockhausen und Lemkerberg-Lemkerholz

jeweils bis 2.00 Uhr;

4. fur die Karnevalstage Weiberfastnacht, Sonntag vor Rosenmontag und
Rosenmontag bis 1.00 Uhr

(2) Die Ausnahmen unter 2. und 3. sind auf den jeweiligen Festplatz oder Marktbereich



beschrankt.

8 13 Erlaubnisse, Ausnahmen

Der Burgermeister kann auf Antrag Ausnahmen von den Bestimmungen dieser
Verordnung zulassen, wenn die Interessen des Antragstellers die durch die Verordnung
geschutzten o6ffentlichen und privaten Interessen im Einzelfall nicht nur geringfugig
Uberwiegen.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig
1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 der Verordnung;
2. die Schutz- und Verhaltenspflichten hinsichtlich der Verkehrsflachen und
Anlagen gem. 8§ 3 der Verordnung;
3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatierens gem. § 4 der
Verordnung;
4. die Bestimmungen hinsichtlich der Haltung von Tieren gem. 8 5 der
Verordnung;
das Verunreinigungsverbot gem. 8 6 der Verordnung;
das Ab- und Aufstellverbot von Verkaufswagen-, Wohnwagen und Zelten gem.
§ 7 der Verordnung;
7. das Verbot der unbefugten Benutzung von Kinderspielplatzen gemal3 8§ 8 der
Verordnung;
die Hausnummerierungspflicht gem. 8 9 der Verordnung;
die Duldungspflicht gem. 8§ 10 Abs. 1 und das Verbot des § 10 Abs. 2 der
Verordnung ;
10. das Gebot der Mittagsruhe gem. 8§ 11 der Verordnung;
11. die Ausnahmeregelungen des 8§ 12 der Verordnung;

oo

© ©

verletzt.

(2) VerstoRRe gegen die Vorschrift dieser Verordnung kdnnen mit einer Geldbul3e nach
den Bestimmungen des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai
1968 i.d.F. vom 7.7.1986 (BGBI. | S. 977) geahndet werden.

8 15 Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer Verkindung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die ordnungsbehdrdliche Verordnung Gber die Aufrechterhaltung der
offentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Lippetal vom 11.09.1990
aul3er Kraft.



	Kreis Soest
	Präambel
	§ 1 Begriffsbestimmungen
	§ 2 Allgemeine Verhaltenspflicht
	§ 3 Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen
	§ 4 Werbung, Wildes Plakatieren
	§ 5 Tiere
	§ 6 Verunreinigungsverbot
	§ 7 Wohnwagen, Zelte und Verkaufswagen
	§ 8 Kinderspielplätze
	§ 9 Hausnummern
	§ 10 Öffentliche Hinweisschilder
	§ 11 Wahrung der Mittagsruhe
	§ 12 Ausnahme vom Verbot ruhestörender Betätigung während der Nachtzeit
	§ 13 Erlaubnisse, Ausnahmen
	§ 14 Ordnungswidrigkeiten
	§ 15 Inkrafttreten, Aufheben von Vorschriften
	Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Gemeinde Lippetal  vom 11.09.1990 außer Kraft.


